
 

1 
 

  

 
 

 

Fachbereich Bildung             Halle, 07.11.2013 

Abteilung Tageseinrichtungen/ Amtsvormundschaft 

 

Satzung über den Besuch von Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale)  

– Synopse -  
 

Paragraph der Satzung  

 

Satzung 01.08.2013 Entwurf Satzung 01.01.2014 – 2. Version 

Gesetzliche GL 

 

KIFÖG vom 12.11.2004 – Änderung auf Basis KIFÖG vom 23.01.2013 - In-

krafttreten zum 01.08.2013 

KIFÖG vom 23.01.2013 – Inkrafttreten zum 01.08.2013 

Generelle Formulierun-

gen 
Kindertageseinrichtungen  

Eltern, Sorgeberechtigte 

Gebühren, Beiträge 

Tageseinrichtungen 

Erziehungsberechtigte 

Kostenbeiträge 

§ 1 

Alt: Allgemeines 

 

Neu: Geltungsbereich 

(1) Die Stadt Halle (Saale) unterhält Kindertageseinrichtungen als öffentli-

che Einrichtungen im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches als örtli-

cher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder mit einem Anspruch 

auf Betreuung gemäß § 3 KiFöG LSA. 

Für den Besuch der Kindertageseinrichtungen werden Gebühren nach 

Maßgabe der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der 

Stadt Halle (Saale) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

 

(2) Im Rahmen verfügbarer Kapazitäten ist die unbefristete Aufnahme von 

Kindern auch außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Halle 

(Saale) (unbefristete Gastkinder) grundsätzlich möglich. Der Anspruch 

auf einen Betreuungsplatz gegen die zuständige Gemeinde i. S. § 3 Ki-

FöG LSA bleibt davon unberührt. Die Entscheidung über die Aufnahme 

und die Betreuung erfolgt nur bei nachgewiesener Sicherstellung einer 

kostendeckenden Finanzierung durch die Eltern. 

Das Betreuungsverhältnis kann unter Einhaltung einer angemessenen 

(1) Die Stadt Halle (Saale) gewährleistet die Bildung und Betreuung von 

Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in ihrem Stadtgebiet in Tages-

einrichtungen auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und 

dieser Satzung. 

 

 

 

 

 

(2) Die Stadt Halle (Saale) unterhält dazu Tageseinrichtungen als öf-

fentliche Einrichtungen im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches 

als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder mit einem 

Anspruch auf Kinderbetreuung gemäß § 3 KiFöG LSA. 
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Frist durch die Stadt Halle (Saale) gekündigt werden, wenn der Platz zur 

Erfüllung eines Rechtsanspruches benötigt wird. Eine fristlose Kündi-

gung erfolgt, wenn die Finanzierung nicht oder nicht mehr gesichert ist. 

Einzelheiten regelt die Betreuungsvereinbarung. 

 

(3) In allen Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) ist für eine befristete Zeit 

die tageweise Betreuung von Gastkindern (befristete Gastkinder) im 

Einzelfall grundsätzlich möglich. Die Entscheidung über die Aufnahme 

erfolgt nach pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen verfügbarer Kapazi-

täten. Einzelheiten regelt die Betreuungsvereinbarung. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ein Rechtsanspruch zur Aufnahme in eine bestimmte Tageseinrich-

tung besteht nicht.  

 

 

 

 

 

(4) Zur Platzsuche stehen den Erziehungsberechtigten die Tagesein-

richtungen der Stadt Halle (Saale) zur Verfügung. Die Platzsuche 

unterstützt das Dienstleistungszentrum Familie im Bedarfsfall zu-

sätzlich mit seinem Platzvermittlungsservice. 

§ 2 

Alt: Gemeinnütziger 

Zweck 

 

Neu: Allgemeines 

(1)    Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind selbstlos tä-

tig; sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Die Mittel der Kindertageseinrichtungen dürfen nur für die satzungsge-

mäßen Zwecke verwendet werden. Die Träger der Kindertageseinrich-

tungen erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrich-

tungen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körper-

schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 

begünstigt werden. 

 

(2) Bei Auflösung der Kindertageseinrichtungen oder bei Wegfall des steu-

erbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der Kindertageseinrichtun-

gen an die Stadt Halle (Saale), die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

 

 

(1) Für den Besuch der Tageseinrichtungen werden Kostenbeiträge 

nach Maßgabe der Kostenbeitragssatzung für die Tageseinrichtun-

gen der Stadt Halle (Saale) in der jeweils geltenden Fassung erho-

ben. Die Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten hat der Stadt-

rat der Stadt Halle (Saale) nach Anhörung der Träger von Tagesein-

richtungen und der Elternvertretung durch Beschluss gefasst.  

 

 

 

 

 

(2) Im Rahmen verfügbarer Kapazitäten ist die unbefristete Aufnahme 

von Kindern auch außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt 

Halle (Saale) (unbefristete Gastkinder) grundsätzlich möglich. Der 

Anspruch auf einen Betreuungsplatz gegen die zuständige 

Gemeinde i. S. § 3 KiFöG LSA bleibt davon unberührt. Die Ent-

scheidung über die Aufnahme und die Betreuung erfolgt nur bei 

nachgewiesener Bestätigung der Kostenerstattung durch das örtlich 

zuständige Jugendamt. 
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(3) Durch die Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) erfolgt eine 

fürsorgliche Betreuung der Kinder sowie eine Bildung der Kinder im 

elementaren Bereich gemäß § 5 KiFöG LSA. 

Im Rahmen einer individuellen Förderung, die sich auf die Persönlichkeit 

des Kindes orientiert, soll dessen gesamte Entwicklung altersspezifisch 

angeregt werden.  

 

Gesetzliches Anliegen ist es, durch die pädagogische Arbeit den Erwerb 

insbesondere von sozialen Kompetenzen, wie Selbstständigkeit, Tole-

ranz, Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, unabhängig ihrer Her-

kunft, Kulturen und Lebensweisen, sowie die Ausbildung von geistigen, 

körperlichen Fähigkeiten, insbesondere dem Erwerb von Wissen und 

Können, einschließlich der Gestaltung von Lernprozessen zu gewähr-

leisten und deren Herausbildung zu fördern. Es sollen insbesondere 

sprachliche und interkulturelle Kompetenzen, elementare Fähigkeiten im 

Umgang mit Mengen, räumliche Orientierungen, eine altersgerechte 

Grob- und Feinmotorik sowie die Wahrnehmung mit allen Sinnen und 

das Denken, ebenso die musische und emotionale Entwicklung geför-

dert werden. 

 

 

Das Betreuungsverhältnis kann unter Einhaltung einer angemesse-

nen Frist durch die Stadt Halle (Saale) gekündigt werden, wenn der 

Platz zur Erfüllung eines Rechtsanspruches für hallesche Kinder 

benötigt wird. Eine Kündigung kann ebenfalls erfolgen, wenn die Fi-

nanzierung nicht oder nicht mehr gesichert ist.  

 

(3) In allen Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) ist für eine be-

fristete Zeit die tageweise Betreuung von Gastkindern (befristete 

Gastkinder) im Einzelfall grundsätzlich möglich. Die Entscheidung 

über die Aufnahme erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen verfügbarer Kapazitäten. Einzelheiten regelt die Be-

treuungsvereinbarung. 

 

 

§ 3 
Alt: Besuch der Kinder-
tageseinrichtungen 
 
Neu: Gemeinnütziger 
Zweck  
 

(1) Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) stehen allen 

aufgenommenen Kindern werktags (ausgenommen Sonnabend) 

während der Öffnungszeiten – vorbehaltlich  etwaiger Betriebsferien 

- zur Verfügung. Die diesbezüglichen Einzelheiten ergeben sich ins-

besondere aus den nachfolgenden Bestimmungen dieser Satzung. 

 

 

 

 

(1) Die Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind selbstlos tätig; 

sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 

Mittel der Tageseinrichtungen dürfen nur für die satzungsgemäßen 

Zwecke verwendet werden. Die Träger der Tageseinrichtungen er-

halten keine Zuwendungen aus Mitteln der Tageseinrichtungen. Es 

darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körper-

schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 

begünstigt werden. 
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(2) Die Stadt Halle (Saale) sichert gemäß § 5 Abs. 5 KiFöG LSA auf 

Wunsch der Eltern die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsmahl-

zeit. 

Sie schafft die Voraussetzungen für ein Verfahren zur Auswahl der 

Speiseanbieter zwecks Vorbereitung von Einzelverträgen zwischen den 

Eltern und dem jeweiligen Speiseanbieter. Im Rahmen des Auswahlver-

fahrens verständigen sich die Erziehungsberechtigten auf jeweils einen 

Speiseanbieter pro Standort Kindertageseinrichtungen. Die Beauftra-

gung der Speiseunternehmen erfolgt mit den von der Stadt festgelegten 

Rahmenvereinbarungen durch die Eltern. 

Die Stadt Halle (Saale) sichert die räumlichen und technischen Grund-

lagen zur Ausgabe und Einnahme von Einlieferungsessen (z. B. Ther-

moporten- oder Assiettenlieferungen). 

 

(2) Bei Auflösung der Tageseinrichtungen oder bei Wegfall des steuer-

begünstigten Zwecks fällt das Vermögen der Tageseinrichtungen an 

die Stadt Halle (Saale), die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 4 

Alt: Leistungen 

 

Neu: Aufgaben der Ta-

geseinrichtungen 

(1) Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) öffnen in der 

Regel Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen, grund-

sätzlich frühestens um 6 Uhr und schließen grundsätzlich spätes-

tens um 18 Uhr (Regelöffnungszeit). Soweit es erforderlich werden 

sollte, wird die Stadt Halle (Saale) gemäß § 19 Abs. 4 KiFöG LSA im 

Benehmen mit dem Kuratorium Ausnahmen hierzu vornehmen. Da-

bei werden das Wohl der Kinder und die Belange der Erziehungsbe-

rechtigten ebenso berücksichtigt, wie der örtliche Bedarf und die 

Möglichkeiten der Einrichtung; dasselbe gilt für den Öffnungsbedarf 

in den Schulferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tageseinrichtungen erfüllen entsprechend der gesetzlichen Grund-

lage § 5 KiFöG LSA einen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungs-

auftrag, der sich an einer alters- und entwicklungsspezifischen För-

derung der Persönlichkeit des Kindes orientiert und Bildungsange-

bote für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des 

Kindes umfasst, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördert und Benach-

teiligungen ausgleicht. Gesetzliches Anliegen ist es, durch die pä-

dagogische Arbeit den Erwerb insbesondere von sozialen Kompe-

tenzen, wie Selbstständigkeit, Toleranz, Akzeptanz gegenüber an-

deren Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, Kulturen und Lebens-

weisen, sowie die Ausbildung von geistigen, körperlichen Fähigkei-

ten, insbesondere dem Erwerb von Wissen und Können, einschließ-

lich der Gestaltung von Lernprozessen zu gewährleisten und deren 

Herausbildung zu fördern. Es sollen insbesondere sprachliche und 

interkulturelle Kompetenzen, elementare Fähigkeiten im Umgang 

mit Mengen, räumliche Orientierungen, eine altersgerechte Grob- 

und Feinmotorik sowie die Wahrnehmung mit allen Sinnen und das 

Denken, ebenso die musische und emotionale Entwicklung geför-

dert werden und schließt die geeignete Vorbereitung auf die Grund-

schule ein. 
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(2) Jedes Kind, dessen Rechtsanspruch auf Betreuung und Förderung in 

einer Kindertageseinrichtung sich gegen die Stadt Halle (Saale) richtet, 

hat einen Anspruch auf einen ganztätigen Betreuungsplatz gemäß § 3 

Abs.1 KiFöG LSA.  

 (3) Die Leitung spricht mit den Erziehungsberechtigten nach Maßgabe des 

gesetzlichen Anspruches und des nachgewiesenen Förderungsbedarfes 

die tägliche Aufenthaltsdauer des Kindes unter Berücksichtigung seiner 

individuellen Besonderheiten und psychischen Belastbarkeit ab (Regel-

betreuung). 

Die Dauer der Regelbetreuung wird im Rahmen der Betreuungszeitstu-

fen zwischen Leitung und Eltern jeweils für mindestens einen Monat im 

Voraus verbindlich vereinbart. Sie kann nur im Rahmen der Öffnungs-

zeiten der jeweiligen Einrichtung festgelegt werden.  

Abschnitt A: (Betreuung in einer Kita) 

Betreuungsstufe 1 (in der Regel 5 Stunden pro Tag) 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 5 

Stunden pro Tag bis zu 25 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 1 vor. 

 

Betreuungszeitstufe 2 (in der Regel 8 Stunden pro Tag): 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 8 

Stunden pro Tag maximal bis zu 40 Wochenstunden vereinbart, liegt 

Betreuungszeitstufe 2 vor. 

 

Betreuungszeitstufe 3: (in der Regel 10 Stunden pro Tag): 

Für die Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruches gemäß §3 

Abs. 1, 3 KiFöG LSA erfolgt die Betreuung von in der Regel 10 Stunden 

pro Tag maximal bis zu 50 Wochenstunden. Das entspricht Be-

treuungszeitstufe 3. 

 

Betreuungszeitstufe 4: (maximal 12 Stunden pro Tag bzw. maximal  
60 Wochenstunden) Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Be-
treuungszeit von bis zu 12 Stunden täglich maximal 60 Wochenstun-
den vereinbart, liegt Betreuungszeitstufe 4 vor. 

(2) Tageseinrichtungen haben die Inklusion von Kindern zu fördern und 

zur Verbesserung der Chancengleichheit aller Kinder unabhängig 

von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft beizutragen. Be-

treuungs- und Förderangebote sollen sich pädagogisch und organi-

satorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-

tieren. 
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Abschnitt B: (Betreuung von Schulkindern) 

Förderung und Betreuung für Kinder vom Schuleintritt bis zur Verset-

zung in den 7. Schuljahrgang (Hortbetreuung), sowie von Kindern ab 

der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres, soweit Plätze vorhanden sind gemäß § 3 Abs. 2 KiFöG 

LSA. 

 

Betreuungszeitstufe 5: (in der Regel 6 Stunden schultäglich bzw. 30 

Wochenstunden) Für die Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspru-

ches gemäß § 3 Abs.1 KiFöG LSA erfolgt die Betreuung im Umfang von 

maximal 6 Stunden schultäglich (30 Wochenstunden) grundsätzlich im 

Zeitraum vor der Öffnung der Grundschule bis zum Beginn des Unter-

richts bzw. ab Schließung der Grundschule im Rahmen der Öffnungszeit 

des Hortes, sowie im Rahmen der Ferienöffnungszeiten. 

 

Für die Betreuungszeitstufe 5 ist eine Ferienbetreuung von bis zu 10 

Stunden pro Tag gemäß § 3 Abs. 3 KiFöG LSA enthalten. 

Diese erfolgt nach Maßgabe der Möglichkeiten in der Einrichtung oder 

an einem weiteren geeigneten Standort. 

(4) Hauskinder 

Hauskinder sind Kinder, die bis zum 1. Januar vor Schuleintritt nicht in 

einer Kindertageseinrichtung betreut wurden. Für diese Kinder im Vor-

schuljahr, mit einem Anspruch auf Betreuung gemäß § 3 KiFöG LSA, 

die jedoch keine Regelbetreuung in Anspruch nehmen, wird für den Zeit-

raum von 7 Monaten vor Schulbeginn die Möglichkeit einer Schulvorbe-

reitung angeboten. Dieses Angebot wird an ausgewählten Standorten 

von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet im Rahmen der verfügba-

ren Kapazitäten zu festgelegten Zeiten vorgehalten und umfasst 10 

Stunden pro Woche, in der Regel von 9 bis 11 Uhr täglich. Vorausset-

zung ist, dass die Eltern ihr Kind bis zum 30.11. des Vorjahres formlos 

schriftlich anmelden. Die zu entrichtenden Gebühren richten sich nach 

der dafür in der geltenden Gebührensatzung festgelegten Höhe. 
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(5) Für Kinder mit einem Anspruch auf Hortbetreuung, die jedoch diese Be-

treuung ausschließlich in den Schulferien benötigen, besteht die Mög-

lichkeit, Ferienspiele in den Kindertageseinrichtungen zu besuchen. Die 

zu entrichtenden Gebühren richten sich nach der dafür in der geltenden 

Gebührensatzung festgelegten Höhe. Die Anmeldung soll bis spätes-

tens 3 Monate vor dem jeweiligen Ferienbeginn erfolgen, danach erfol-

gende Anmeldungen werden im Rahmen verfügbarer Kapazitäten be-

rücksichtigt. 

(6) Wird die Betreuung eines Kindes über die gewählte Betreuungszeitstufe 

hinaus erforderlich, wird für jede angefangene Stunde eine zusätzliche 

Gebühr erhoben. Die Höhe ergibt sich aus der Anlage zur Gebührensat-

zung der Stadt Halle (Saale) für Kindertageseinrichtungen in der jeweils 

geltenden Fassung. 

 

(7) Wird die Betreuung eines Kindes über die festgelegte reguläre Öff-

nungszeit der jeweiligen Kindertageseinrichtung hinaus erforderlich, 

sind unabhängig von Absatz 3 sämtliche hierdurch anfallende Kosten 

von den Eltern zu tragen. 

 

 

§ 5 

Alt: Betriebsferien 

 

Neu: Leistungen 

(1) Im Verlaufe eines Kalenderjahres können Kindertageseinrichtungen für 
einen Zeitraum von bis zu 3 Wochen, maximal jedoch für einen Zeit-
raum von zusammenhängend 2 Wochen  geschlossen werden.  

         Die Entscheidung, ob Kindertageseinrichtungen geschlossen werden, 
trifft das Elternkuratorium. Dazu kann es einen Vorschlag des Trägers 
der Kindertageseinrichtung einholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) öffnen in der Regel 

Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen, um 6 Uhr und 

schließen um 18 Uhr (Regelöffnungszeit). Soweit es erforderlich 

werden sollte, kann das Elternkuratorium der Tageseinrichtung Aus-

nahmen gemäß § 19 Abs.4 KiFöG LSA vornehmen Soweit Ände-

rungen der Regelöffnungszeiten notwendig werden sollten, ist 

dafür die Zustimmung des Kuratoriums der Tageseinrichtungen 

gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 KiFöG LSA notwendig. 

Dabei werden das Wohl der Kinder und die Belange der Erzie-

hungsberechtigten ebenso berücksichtigt, wie der örtliche Bedarf 

und die Möglichkeiten der Einrichtung. Dasselbe gilt für den Öff-

nungsbedarf in den Schulferien. 
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(2) Die Eltern werden im Dezember des Jahres über die Schließzeiten im 

Folgejahr informiert. Auf Antrag der Eltern finden Kinder während der 
Schließung in benachbarten Kindereinrichtungen Aufnahme. 

         Für den Besuch wird kein gesonderter Elternbeitrag erhoben (ausge-
nommen Trägerwechsel). 

 

 

 

(2) Jedes Kind, dessen Rechtsanspruch auf Betreuung und Förderung 

in einer Tageseinrichtung sich gegen die Stadt Halle (Saale) richtet, 

hat einen Anspruch auf einen ganztätigen Betreuungsplatz gemäß § 

3 Abs.1 KiFöG LSA.  

 

(3) Die Leitung der Tageseinrichtung spricht mit den Erziehungsberech-

tigten nach Maßgabe des gesetzlichen Anspruches und des nach-

gewiesenen Förderungsbedarfes die tägliche Aufenthaltsdauer des 

Kindes unter Berücksichtigung seiner individuellen Besonderheiten 

und psychischen Belastbarkeit ab (Regelbetreuung). Die Dauer der 

Regelbetreuung wird im Rahmen der Betreuungszeitstufen zwi-

schen Leitung und Eltern jeweils für mindestens einen Monat im Vo-

raus in der Regel verbindlich für ein Jahr (01.08. bis 31.07. des Fol-

gejahres)  vereinbart. Sie kann nur im Rahmen der Öffnungszeiten 

der jeweiligen Einrichtung festgelegt werden. Eine Änderung der 

Betreuungsstufe ist grundsätzlich nur für den vollen Monat 

möglich. In diesem Fall ist mindestens 3 Monate vor der Ände-

rung ein schriftlicher Antrag an den Träger der Tageseinrich-

tung zu stellen. Über Ausnahmen, bei sich kurzfristig ergeben-

der Arbeitsaufnahme oder anderen wichtigen Gründen, ent-

scheidet der Träger nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

Abschnitt A: (Betreuung in einer Tageseinrichtung) 

Betreuungsstufe 1 (in der Regel 5 Stunden pro Tag) 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 5 

Stunden pro Tag bis zu 25 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 1 vor. 

 

Betreuungsstufe 2 (in der Regel 6 Stunden pro Tag) 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 6 

Stunden pro Tag bis zu 30 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 2 vor. 

 

Betreuungsstufe 3 (in der Regel 7 Stunden pro Tag) 
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Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 7 

Stunden pro Tag bis zu 35 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 3 vor. 

 

Betreuungsstufe 4 (in der Regel 8 Stunden pro Tag) 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 8 

Stunden pro Tag bis zu 40 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 4 vor. 

 

Betreuungsstufe 5 (in der Regel 9 Stunden pro Tag) 

Wird durch die Eltern für ihr Kind eine Betreuungszeit von in der Regel 9 

Stunden pro Tag bis zu 45 Wochenstunden vereinbart, liegt die Be-

treuungsstufe 5 vor. 

 

Betreuungsstufe 6 (in der Regel 10 Stunden pro Tag) 

Für die Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruches gemäß §3 

Abs. 1, 3 KiFöG LSA erfolgt die Betreuung von in der Regel 10 Stunden 

pro Tag maximal bis zu 50 Wochenstunden. Das entspricht Betreuungs-

zeitstufe 6. 

 

 

Abschnitt B: (Betreuung von Schulkindern) 

Förderung und Betreuung für Kinder vom Schuleintritt bis zur Verset-

zung in den 7. Schuljahrgang (Hortbetreuung), sowie von Kindern ab 

der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres, soweit Plätze vorhanden sind gemäß § 3 Abs. 2 KiFöG 

LSA. 

 

Betreuungszeitstufe  7: (in der Regel 5 Stunden schultäglich bzw. 25 

Wochenstunden) Für die Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspru-

ches gemäß § 3 Abs.1 KiFöG LSA erfolgt die Betreuung im Umfang von 

maximal 5 Stunden schultäglich (25 Wochenstunden) grundsätzlich im 

Zeitraum vor der Öffnung der Grundschule bis zum Beginn des Unter-

richts bzw. ab Schließung der Grundschule im Rahmen der Öffnungszeit 

des Hortes, sowie im Rahmen der Ferienöffnungszeiten. 
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Für die Betreuungszeitstufe 7 ist eine Ferienbetreuung von bis zu 8 

Stunden pro Tag gemäß § 3 Abs. 3 KiFöG LSA enthalten. Diese erfolgt 

nach Maßgabe der Möglichkeiten in der Einrichtung oder an einem wei-

teren geeigneten Standort. 

 

Betreuungszeitstufe 8: (in der Regel 6 Stunden schultäglich bzw. 30 

Wochenstunden) Für die Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspru-

ches gemäß § 3 Abs.1 KiFöG LSA erfolgt die Betreuung im Umfang von 

maximal 6 Stunden schultäglich (30 Wochenstunden) grundsätzlich im 

Zeitraum vor der Öffnung der Grundschule bis zum Beginn des Unter-

richts bzw. ab Schließung der Grundschule im Rahmen der Öffnungszeit 

des Hortes, sowie im Rahmen der Ferienöffnungszeiten.  

 

Für die Betreuungszeitstufe 8 ist eine Ferienbetreuung von bis zu 10 

Stunden pro Tag gemäß § 3 Abs. 3 KiFöG LSA enthalten. Diese erfolgt 

nach Maßgabe der Möglichkeiten in der Einrichtung oder an einem wei-

teren geeigneten Standort. 

 

Für Kinder mit einem Anspruch auf Hortbetreuung, die jedoch diese Be-

treuung ausschließlich in den Schulferien benötigen, besteht die Mög-

lichkeit, Ferienspiele in den Kindertageseinrichtungen zu besuchen. Die 

zu entrichtenden Kostenbeiträge richten sich nach der dafür in der gel-

tenden Kostenbeitragssatzung festgelegten Höhe. Die Anmeldung soll 

bis spätestens 3 Monate vor dem jeweiligen Ferienbeginn erfolgen, da-

nach erfolgende Anmeldungen werden im Rahmen verfügbarer Kapazi-

täten berücksichtigt. 

(4) Wird die Betreuung eines Kindes über die gewählte Betreuungszeit-

stufe hinaus erforderlich, wird für jede angefangene Stunde eine zu-

sätzliche Gebühr erhoben. Die Höhe ergibt sich aus der Anlage zur 

Kostenbeitragssatzung der Stadt Halle (Saale) für Tageseinrichtun-

gen in der jeweils geltenden Fassung. 

(5) Wird die Betreuung eines Kindes über die festgelegte reguläre Öff-

nungszeit der jeweiligen Tageseinrichtung hinaus erforderlich, sind 
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unabhängig von Absatz 3 sämtliche hierdurch anfallende Kosten 

von den Eltern zu tragen. 

(6) Die Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) sichern gemäß § 5 

Abs.5 KiFöG LSA auf Wunsch der Erziehungsberechtigten die Be-

reitstellung einer kindgerechten Mittagsmahlzeit. Sie schaffen die 

Voraussetzungen für ein Verfahren zur Auswahl der Speiseanbieter 

zwecks Vorbereitung von Einzelverträgen zwischen den Erzie-

hungsberechtigten und dem jeweiligen Speiseanbieter. Im Rahmen 

des Auswahlverfahrens verständigen sich die Erziehungsberechtig-

ten auf jeweils einen Speiseanbieter pro Standort Kinder Tagesein-

richtung. Die Beauftragung der Speiseunternehmen erfolgt durch die 

Erziehungsberechtigten auf der Grundlage der abgeschlossenen 

Rahmenvereinbarungen der Tageseinrichtungen der Stadt Halle 

(Saale). Die Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) sichern die 

räumlichen und technischen Grundlagen zur Ausgabe und Einnah-

me von Einlieferungsessen (z. B. Thermoporten- oder 

Assiettenlieferungen). 

 

§ 6 

Alt: An- und Abmeldung 

 

Neu: Betriebsferien 

(1) Die Eltern haben das Recht, ihr Kind/ihre Kinder jederzeit in einer Kin-

dertageseinrichtung gemäß § 3 Abs. 6 KiFöG LSA anzumelden. Die Zu-

stimmung zur Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung erfolgt im Rah-

men der festgelegten Kapazitäten auf der Grundlage des bestätigten 

Bedarfsplanes. 

Gemäß § 3 Abs. 6 Satz 3  KiFöG LSA sind Schulkinder spätestens zur 

Schulanmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr 

anzumelden. Der Leistungsumfang und die Anzahl der Betreuungsstun-

den sind schriftlich zu vereinbaren. 

(2) Eine Abmeldung des Kindes durch die Eltern aus einer Kindertagesein-

richtung ist jeweils mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende mög-

lich, wenn nicht wichtige Gründe für ein Abweichen geltend gemacht 

werden.  

 

(1) Im Verlaufe eines Kalenderjahres können Tageseinrichtungen für 
einen Zeitraum von bis zu 3 Wochen, maximal jedoch für einen 
Zeitraum von zusammenhängend 2 Wochen  geschlossen werden. 
Die Entscheidung, ob Tageseinrichtungen geschlossen werden, 
trifft das Kuratorium der Tageseinrichtung. Dazu kann es einen 
Vorschlag des Trägers der Tageseinrichtung einholen. 

 
 
 
 
 
 

 
(2) Die Erziehungsberechtigten werden im Dezember des Jahres über 

die Schließzeiten im Folgejahr informiert. Auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten finden Kinder während der Schließung in be-
nachbarten Tageseinrichtungen Aufnahme. Für den Besuch wird 
kein gesonderter Kostenbeitrag erhoben (ausgenommen Träger-
wechsel). 
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(3) Geraten Eltern bzw. sonstige Gebührenschuldner mit der Zahlung der 

Benutzungsgebühr in Verzug, bestimmt die Stadt Halle (Saale) eine an-

gemessene Nachfrist. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist, spätes-

tens jedoch nach dem 3. Monat rückständiger Zahlungen, wird das be-

treffende Kind von dem Besuch in der Kindertageseinrichtung ausge-

schlossen. 

 
 

 

 

§ 7 

Alt: Mitwirkung 

 

Neu: Anmeldung, Ab-

meldung, Ummeldung 

Die Eltern sind verpflichtet, jede Änderung der Lebensverhältnisse, d. h. der 
Familienverhältnisse, der Wohnanschrift, der Telefonnummer, des Arbeits-
platzes sowie der Krankenkasse der Leitung der Kindertageseinrichtung 
bzw. der Verwaltung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

(1) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihr Kind jederzeit in einer 
Tageseinrichtung gemäß § 3 Abs. 6 KiFöG LSA anzumelden. Die Zustim-
mung zur Aufnahme in eine Tageseinrichtung erfolgt im Rahmen der festge-
legten Kapazitäten auf der Grundlage des bestätigten Bedarfsplanes. Gemäß 
§ 3 Abs. 6 Satz 3  KiFöG LSA sind Schulkinder spätestens zur Schulanmel-
dung oder zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr anzumelden. Der 
Leistungsumfang und die Anzahl der Betreuungsstunden sind schriftlich zu 
vereinbaren. Der Antrag auf Erstaufnahme eines Kindes in eine Tagesein-
richtung ist grundsätzlich von den Erziehungsberechtigten zu stellen. 

(2) Eine Abmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten aus einer 
Tageseinrichtung ist mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten möglich. 

(3) Kinder mit Behinderungen und  von Behinderung bedrohte Kinder sollen 
vorrangig integrativ betreut werden. Tageseinrichtungen haben die Inklu-
sion von Kindern zu fördern. Die Betreuungs- und Förderangebote sol-
len sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren. Gemäß § 8 Abs.1 KiFöG LSA ha-
ben Kinder mit Behinderungen einen Anspruch, gemeinsam mit Kindern 
ohne Behinderung gefördert und betreut zu werden. Zur Feststellung 
der Art und Schwere der Behinderung und notwendiger Fördermöglich-
keiten stellen die Eltern stellen hierzu einen Antrag auf integrative Betreu-

ung, der - falls eine Integrationsfähigkeit des Kindes aufgrund der Art und 
Schwere der Behinderung nicht festgestellt werden kann - hilfsweise als An-
trag auf Sonderbetreuung gewertet wird. 

(4) Für den Wechsel der Tageseinrichtung sind entsprechende 
Ummeldeanträge zu stellen. Dabei ist analog den Bedingungen des § 7 die-
ser Satzung zu verfahren. Für den Wechsel in eine Einrichtung in anderer 
Trägerschaft gelten die Fristen gemäß § 7 Absatz 2 dieser Satzung. 

(5) Geraten Erziehungsberechtigte bzw. sonstige Kostenbeitragsschuldner 
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mit der Zahlung des Kostenbeitrages in Verzug, bestimmt die Stadt Halle 
(Saale) eine angemessene Nachfrist. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nach-
frist, spätestens jedoch nach dem 3. Monat rückständiger Zahlungen, wird 
das betreffende Kind von dem Besuch in der  Tageseinrichtung ausgeschlos-
sen. 

(6) Die Aufnahme von unbefristeten Gastkindern nach § 2 Abs. 2 dieser 
Satzung, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Stadt Halle (Saale) 
haben, erfolgt ausschließlich nach Nachweis der kostendeckenden Finanzie-
rung des Betreuungsplatzes gegenüber der Stadt Halle (Saale) durch die Er-
ziehungsberechtigten. 

 

 

§ 8 

Alt: Fehlen eines Kindes 

 

Neu: Mitwirkung 

Bei Erkrankung eines Kindes oder Fehlen aus anderen Gründen ist die Lei-

tung in der Kindertageseinrichtung unverzüglich zu verständigen. 

Fehlt das Kind länger als einen vollen Kalendermonat unentschuldigt, gilt es 

mit dem ersten Tag des darauffolgenden Monats vom Kindertageseinrich-

tungsbesuch als abgemeldet. 

Eine weitere Betreuung des Kindes kann nur nach Maßgabe des § 6 dieser 

Satzung erfolgen. 
 

Die  Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung der Le-
bensverhältnisse, d. h. der Familienverhältnisse, der Wohnanschrift, der Te-
lefonnummer (zum Zwecke der Erreichbarkeit) sowie der Krankenkasse der 
Leitung der Tageseinrichtung bzw. der Verwaltung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 

§ 9 

Alt: Aufsicht 

 

Neu: Fehlen eines Kin-

des 

(1) Die Aufsichtspflicht in der Kindertageseinrichtung beginnt bei der Über-

gabe des Kindes an einen/einen der Erzieher/in und endet mit der 

Übernahme des Kindes durch die Eltern oder eine durch diese beauf-

tragte Person. 

Besucht ein Kind selbstständig die Kindertageseinrichtung, beginnt die 

Aufsichtspflicht beim Begrüßen des Kindes durch die/den Erziehe-

rin/Erzieher; sie endet beim Verabschieden von der/dem Erziehe-

rin/Erzieher. 

 

 

 

 

(2) Die Aufsicht auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung ob-

liegt den Eltern. Das Kind darf den Heimweg nur dann alleine antreten, 

wenn die Eltern darüber eine schriftliche Erklärung bei der Leitung ab-

Bei Erkrankung eines Kindes oder Fehlen aus anderen Gründen ist die Lei-

tung in der  Tageseinrichtung unverzüglich zu verständigen. Fehlt das Kind 

länger als einen vollen Kalendermonat 2 Wochen unentschuldigt und ist der 

Versuch der Kontaktaufnahme zu den Erziehungsberechtigten erfolglos 

geblieben, bestimmt die Stadt eine angemessene Nachfrist zur Kontakt-

aufnahme mit dem Hinweis auf die Beendigung des Betreuungsverhält-

nisses. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist wird das Kind von dem 

Besuch der Tageseinrichtung zum Ende des Monats ausgeschlossen. 

gilt es mit dem ersten Tag des darauffolgenden Monats vom Kindertagesein-

richtungsbesuch als abgemeldet Eine weitere Betreuung des Kindes kann 

nur nach Maßgabe des § 7 dieser Satzung erfolgen. 
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gegeben haben. 

Das Kind wird grundsätzlich nur an die Eltern übergeben. 

Soll das Kind von einer anderen beauftragten Person abgeholt werden, 

muss in der Kindertageseinrichtungen eine schriftliche Vollmacht der El-

tern für diese Person vorliegen. 

 

(3) Während des Aufenthaltes in der Kindertageseinrichtung sowie auf dem 

direkten Weg zur 

und von der Kindertageseinrichtung sind die Kinder im Rahmen der ge-

setzlichen 

Bestimmungen unfallversichert. Eine weitergehende Haftung der Stadt 

Halle (Saale) ist 

ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 

Alt: Aufnahmebedingun-

gen und gesundheitliche 

Betreuung 

 

Neu: Aufsicht 

(1) Der Antrag auf Erstaufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrich-

tung ist grundsätzlich von den Eltern zu stellen. 

 

 

(2) Die Eltern müssen vor der Erstaufnahme eines Kindes folgende Unter-
lagen beibringen: 

a) die vollständigen Unterlagen und Erklärungen gemäß § 5 der Ge-

bührensatzung für Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saa-

le) zur Festsetzung der Benutzungsgebühr; dies gilt nicht in den 

Fällen des § 1 Abs. 3 dieser Satzung; 

b) eine ärztliche Bescheinigung (nicht älter als 3 Wochen) über die 

gesundheitliche Eignung des Kindes, einschließlich des Nachwei-

ses über den Erhalt der durch die Ständige Impfkommission im 

Robert-Koch-Institut empfohlenen Impfungen; demgemäß werden 

nur Kinder aufgenommen, die ärztlich untersucht und frei von In-

fektionskrankheiten und Ungeziefer sind. 

 

(1) Die Aufsichtspflicht in der Tageseinrichtung beginnt bei der Übergabe 

des Kindes an eine/einen der Erzieher/innen und endet mit der Über-

nahme des Kindes durch die  Erziehungsberechtigten oder eine durch 

diese beauftragte Person. Besucht ein Kind selbstständig die Tagesein-

richtung, beginnt die Aufsichtspflicht beim Begrüßen des Kindes durch 

die/den Erzieher/in; sie endet beim Verabschieden von der/dem Erzie-

her/in. 

 

(2) Die Aufsicht auf dem Weg zur und von der Tageseinrichtung obliegt den  

Erziehungsberechtigten. Das Kind darf den Heimweg nur dann alleine 

antreten, wenn die Erziehungsberechtigten darüber eine schriftliche Er-

klärung bei der Leitung abgegeben haben. Das Kind wird grundsätzlich 

nur an die Erziehungsberechtigten übergeben. Soll das Kind von einer 

anderen beauftragten Person abgeholt werden, muss in der Tagesein-

richtung eine schriftliche Vollmacht der Erziehungsberechtigten für die-

se Person vorliegen. 
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(3) Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder sollen 

vorrangig integrativ betreut werden. Die Eltern stellen hierzu einen An-

trag auf integrative Betreuung der - falls eine Integrationsfähigkeit des 

Kindes aufgrund der Art und Schwere der Behinderung nicht festgestellt 

werden kann - hilfsweise als Antrag auf Sonderbetreuung gewertet wird. 

(4) In Abstimmung mit dem FB Gesundheit wird für eine begleitende ärztli-

che und zahnärztliche Untersuchung der in einer Kindertageseinrichtung 

befindlichen Kinder gesorgt. 

Hierzu ist vorab die schriftliche Einwilligungserklärung der Eltern einzu-
holen. 

(5) Im Falle einer Erkrankung kann nach pflichtgemäßem Ermessen durch 

die Leiterin bei Wiederaufnahme eine ärztliche Bescheinigung über die 

gesundheitliche Genesung des Kindes in der Kindertageseinrichtung ge-

fordert werden. 

(6) Für den Wechsel der Kindertageseinrichtung sind entsprechende 

Ummeldeanträge zu stellen. Dabei ist analog den Bedingungen des § 6 

dieser Satzung zu verfahren. 

Für den Wechsel in eine Einrichtung in anderer Trägerschaft gelten die 

Fristen gemäß § 6 Absatz 2 dieser Satzung. 

 

(7) Die Aufnahme von unbefristeten Gastkindern nach § 1 Abs. 2 dieser 

Satzung erfolgt 

ausschließlich nach Nachweis der kostendeckenden Finanzierung des 

Betreuungsplatzes 

gegenüber der Stadt Halle (Saale) durch die Eltern. 

 

(3) Während des Aufenthaltes in der Tageseinrichtung sowie auf dem direk-

ten Weg zur und von der Tageseinrichtung sind die Kinder im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Eine weitergehende 

Haftung der Stadt Halle (Saale) ist ausgeschlossen. 

 

 
 

§ 11 

Alt: Verhalten bei Infekti-

onskrankheiten 

 

Neu: Aufnahmebedin-

gungen 

(1) Bei bekannt werden von Infektionskrankheiten gemäß § 34 des Geset-

zes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-

schen (Infektionsschutzgesetz -IfSG) oder bei Verlausung müssen die Eltern 

und Sorgeberechtigten die Leitung der Kindertageseinrichtung sofort hiervon 

unterrichten, damit geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. 

Bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gilt dies zusätzlich bei infekti-

Die Erziehungsberechtigten müssen vor der Erstaufnahme eines Kindes eine 
ärztliche Bescheinigung (nicht älter als 3 Wochen) über die gesundheitliche 
Eignung des Kindes, und über die Durchführung der für das jeweilige Alter 
gemäß § 26 SGB V vorgesehenen Kinderuntersuchungen beibringen oder, 
soweit die Kinder nicht gesetzlich versichert sind, eine gleichwertige Kinder-
untersuchung vorzulegen. Die Erziehungsberechtigten legen den aktuel-
len Impfstatus des Kindes  einschließlich des Nachweises über den Erhalt 
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öser Gastroenteritis. 

 

(2) Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt oder dessen verdächtig, 

entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. in Abstimmung mit dem FB Gesund-

heit - über den Weiterbesuch bzw. die Wiederaufnahme in der Kindertages-

einrichtung.  

Die Bescheinigung des Arztes ist in der Kindertageseinrichtung unverzüglich 
vorzulegen. 

 

der durch die ständige Impfkommission im Robert-Koch-Institut empfohlenen 
Impfungen dar; soweit das Kind solche Impfungen erhalten hat.   
Demgemäß Es werden nur Kinder aufgenommen, die ärztlich untersucht und 

frei von Infektionskrankheiten und Ungeziefer sind.  
 

§ 12 

Alt: Gebühren 

 

Neu: Gesundheitliche 

Betreuung 

Die Höhe der zu zahlenden Gebühren richtet sich nach der Gebührensatzung 

für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

(1) In Abstimmung mit dem FB Gesundheit wird für eine begleitende ärztli-
che und zahnärztliche Untersuchung der in einer Kindertageseinrich-
tung befindlichen Kinder gesorgt. Hierzu ist vorab die schriftliche Einwil-
ligungserklärung der Eltern einzuholen. 

 

(2) Die Tageseinrichtungen setzen sich mit den Frühförderstellen in Verbin-
dung, um die erforderlichen therapeutischen Angebote für Kinder mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen sicher zu stellen. 

§ 13 

Alt: In- Kraft- Treten 

 

Neu: Verhalten bei Infek-

tionskrankheiten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 

den Besuch von Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) vom 

28.05.2003 in der Fassung der Änderungssatzung vom  27.02.2013 außer 

Kraft. 

 

(1)Bei bekannt werden von Infektionskrankheiten gemäß § 34 des Gesetzes 

zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz -IfSG) oder bei Verlausung müssen die Erziehungs-

berechtigten die Leitung der Tageseinrichtung sofort hiervon unterrichten, 

damit geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Bei Kindern 

bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gilt dies zusätzlich bei infektiöser Gast-

roenteritis. 

 

(2)Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt oder dessen verdächtig, 
entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. in Abstimmung mit dem FB Gesund-
heit - über den Weiterbesuch bzw. die Wiederaufnahme in der Tageseinrich-
tung. Die Bescheinigung des Arztes ist in der Tageseinrichtung unverzüglich 
vorzulegen. 
 

§ 14 

Neu: Kostenbeitragssät-

ze 

Nicht vorhanden Die Höhe der zu zahlenden Kostenbeitragssätze richtet sich nach der  Kos-

tenbeitragssatzung für die Tageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. 
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§ 15 

Neu: In-Kraft-Treten 

Nicht vorhanden Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 

den Besuch von Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale) vom 

28.05.2003 in der Fassung der Änderungssatzung vom 01.08.2013 außer 

Kraft. 
 

 


